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Selbst psychisch retardierte, nicht norm
gemäß entwickelte Jugendliche sind in der 
Regel in der Lage, elementare Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens einzu
halten und sich richtig zu entscheiden.

4.
Zur Begutachtungsart bei Jugendlichen
Bei der Prüfung der Schuldfähigkeit han
delt es sich um die Beurteilung entwick- 
lungs-, persönlichkeits- und sozialpsycho
logischer Besonderheiten des Jugendalters 
in ihrer Bedeutung für die Einschätzung 
des erreichten Entwicklungsstandes des be
treffenden Jugendlichen. Deshalb ist bei 
Hinweisen auf erhebliche Entwicklungs
rückstände, auf beachtliche psychosoziale 
Fehlentwicklungen, auf Intelligenzmängel 
und andere sich in der Entwicklung des 
Jugendlichen zeigende wesentliche Abwei
chungen vom normgemäßen Verhalten eine 
psychologische Begutachtung geboten.
Bei Zweifeln am Vorhandensein der Zu
rechnungsfähigkeit ist stets auch bei ju
gendlichen Tätern eine psychiatrische Be
gutachtung geboten. Insoweit gelten die 
unter Ziff. 2. gegebenen Hinweise.
Ein Kollektivgutachten beider Wissen
schaftsbereiche, der forensischen Psycholo
gie und Psychiatrie, ist dann notwendig, 
wenn es Hinweise gibt, daß erhebliche Ent
wicklungsrückstände, Intelligenzmängel, 
Fehlentwicklungen oder andere Verhal
tensauffälligkeiten ebenso Ausdruck psy- 
chopathologischer Persönli chkeitsverände- 
rungen sein können, sich also auch die 
Frage nach der Zurechnungsfähigkeit stellt, 
denen jedoch auch im Rahmen der Prü
fung der Schuldfähigkeit Bedeutung zu
kommen kann. Hier kann es zum Vorlie
gen bzw. zu einer Überschneidung der un
ter Ziff. 2. und 3. genannten Kriterien 
kommen. Eine krankhafte Störung der 
Geistestätigkeit bzw. eine schwerwiegende 
abnorme Entwicklung der Persönlichkeit 
mit Krankheitswert im Sinne der Merk
male des § 16 StGB kann sich in dem Maße 
auf den Entwicklungsverlauf eines Jugend
lichen auswirken, daß die Schuldfähigkeit 
infolge eines dadurch bedingten erheblichen 
Entwicklungsrückstandes verneint werden 
muß.
Ein Kollektivgutachten ist auch dann gebo
ten, wenn es Hinweise gibt, daß die Ent
wicklungsstörung durch somatische Persön
lichkeitsmängel, insbesondere durch hirn

organisch-neurologische Faktoren, zumin-
destens mitbedingt wurde.
Im Ergebnis der Begutachtung haben die 
Rechtspflegeorgane darauf zu achten, daß 
eine den jeweiligen Fragestellungen ent
sprechende Bewertung und Zuordnung der 
Untersuchungsergebnisse erfolgt.“
Vgl. ferner Ziff. 3 der Gemeinsamen Anw. 
zur höheren Wirksamkeit des Strafverfah
rens (abgedr. nach § 101).

Einstellung des Verfahrens
§75

(1) Der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane können das Verfahren ein
stellen, wenn das Vergehen nicht erheblich 
gesellschaftswidrig ist und zur Überwin
dung der sozialen Fehlentwicklung des Ju
gendlichen von den Organen der Jugend
hilfe notwendige und ausreichende Erzie
hungsmaßnahmen eingeleitet worden sind 
oder nach Beratung eingeleitet werden.

(2) Der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane können das Verfahren auch 
einstellen, wenn unter den Voraussetzun
gen des Absatzes 1 durch andere staatliche 
oder gesellschaftliche Erziehungsträger, ins
besondere Betriebe und Schulen, bereits 
ausreichende Erziehungsmaßnahmen einge
leitet worden sind.

(3) Bei Vorliegen dieser Voraussetzun
gen kann von der Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens abgesehen werden.

Anmerkung: Vgl. Ziff. 8. der Gemeinsa
men Anw. zur höheren Wirksamkeit des 
Strafverfahrens (abgedr. nach § 95).

§76

Unter den Voraussetzungen des § 75 
kann das Gericht bis zum Abschluß der 
Hauptverhandlung das Verfahren endgül
tig einstellen, wenn bereits ausreichende 
Erziehungsmaßnahmen eingeleitet worden 
sind.

§77
Übergabe an die gesellschaftlichen Organe 

der Rechtspflege

Das Gericht, der Staatsanwalt und die 
Untersuchungsorgane können Vergehen 
Jugendlicher unter den Voraussetzungen 
des § 58 an gesellschaftliche Organe der


